
Marktgemeinde
KÖNIGSTETTEN

Amtsblatt

UNSER  KÖNIGSTETTEN

Zugestellt durch Post.at I Amtliche Mitteilung I an einen Haushalt

www.koenigstetten.at

07 | 2022

Natur im Garten Haftung für Bäume 100 Jahre NÖ

kompaktkompakt
 und konkret und konkret



Bürgerservice
Gemeindeamt
Hauptplatz 1
3433 Königstetten

Amtsstunden
Mo, Mi, Fr: 08.00 - 12.00 Uhr
Mi: 17.00 - 19.00 Uhr

Tel. 02273/2223
Fax: 02273/2223-20
gemeindeamt@koenigstetten.gv.at 
www.koenigstetten.gv.at

Impressum
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: 
Marktgemeinde Königstetten 
Hauptplatz 1, 3433 Königstetten

Für den Inhalt verantwortlich: 
BGM Ing. Roland Nagl 
Fotos: eigenes Bildmaterial, 
zur Verfügung gestellt
Layout, Satz: www.eichingerdesign.at
Druck: Riedeldruck GmbH

Von 19. - 26. September 2022 können folgende 
Volksbegehren unterschrieben werden:

• COVID-Maßnahmen abschaffen
• Black Voices
• Wiedergutmachung der COVID-19-Maßnahmen
• RECHT AUF WOHNEN
• GIS Gebühr abschaffen
• Kinderrechte-Volksbegehren
• FÜR UNEINGESCHRÄNKTE BARGELDZAHLUNG

Öffnungszeiten während des Volksbegehren
 im Gemeindeamt Königstetten:
Montag, 19.9.2022: 08.00 - 20.00 Uhr
Dienstag, 20.9.2022: 08.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch, 21.9.2022:    08.00 - 20.00 Uhr
Donnerstag, 22.9.2022: 08.00 - 16.00 Uhr
Freitag, 23.9.2022:          08.00 - 16.00 Uhr
Samstag, 24.9.2022:       08.00 - 12.00 Uhr
Montag, 26.9.2022:        08:00 - 16:00 Uhr

Das Volksbegehren kann im o.a. Zeitraum in jedem Gemeindeamt in Österreich 
oder mittels Handysignatur - PVP Standardportal (bmi.gv.at) - unterschrieben 
werden!

Volksbegehren im September

.WARN- UND ALARMSIGNALE
IM KATASTROPHENFALL

1. Warnung

2. Alarm

3. Entwarnung

3 Minuten gleich bleibender Dauerton - HERANNAHENDE GEFAHR! Radio-
oder Fernsehgerät (ORF) einschalten, Verhaltensmaßnahmen beachten.

1 Minute auf- und abschwellender Heulton - GEFAHR! Schützende Bereiche
bzw. Räumlichkeiten aufsuchen, über Radio oder TV durchgegebene Ver-
haltensmaßnahmen befolgen.

1 Minute gleich bleibender Dauerton - ENDE DER GEFAHR! 
Einschränkungen im täglichen Lebenslauf werden über 
Radio oder TV durchgegeben.

1. Samstag imOktober:Zivilschutz-Probealarmin ganz Österreich

Weitere Informationen 
bei Ihrer Serviceorganisation: 

NÖ Zivilschutzverband
3430 Tulln, Langenlebarner Straße 106 
Telefon: 02272/61820 • Mail: noezsv@noezsv.at  
www.noezsv.at 

Zivilschutz - Probealarm
Für Ihre Sicherheit!

IIn ganz Österreich am Samstagn ganz Österreich am Samstag
1. Oktober 20221. Oktober 2022
zwischen 12:00 und 13:00 Uhr. zwischen 12:00 und 13:00 Uhr. 
Mit mehr als 8.000 Sirenen sowie über KAT-
WARN Österreich/Austria kann die Bevölkerung 
im Katastrophenfall gewarnt und alarmiert                        
werden. Um Sie mit diesen Signalen vertraut 
zu machen und gleichzeitig die Funktion 
und Reichweite der Sirenen zu testen, wird    
einmal jährlich von der Bundeswarnzen-
trale im Bundesministerium für Inneres 
mit den Ämtern der Landesregierun-
gen ein österreichweiter Zivilschutz-
Probealarm durchgeführt.

Warn- und Alarm-
signale
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Wie in der letzten Ausgabe bereits erwähnt, hat der Ge-
meinderat in seiner letzten Sitzung die Anpassung ei-
niger Gebühren beschlossen. Die Gemeindekassa bleibt 
von der Teuerung leider auch nicht verschont. Für die 
Instandhaltung der kommunalen Infrastruktur, im Kern 
sind das Straßen, Kanal und Wasser, haben wir mehr-
jährige Bauverträge mit unseren Partnerfirmen. Bei län-
geren Verträgen ist es branchenüblich Preisgleitungen 
im Vertrag vorzusehen, die wiederum an eigene Indizes 
gebunden sind. So hatten wir im Lohnbereich seit 2019 
eine Erhöhung von rund 7 % und in der Rechnungsgrup-
pe Material rund 30 (!) %. Dennoch ist die Erhöhung 
für die Haushalte als Gebührenzahler moderat ausge-
fallen. Der Wasserpreis erhöht sich je Kubikmeter von  
€ 1,95 auf € 2,05 (exkl. 10 % Ust) und die Kanalbenüt-
zung von € 3,50 auf € 3,70 (exkl. 10 % Ust). Der Auf-
schlag entspricht wie angepeilt, der Hälfte der momen-
tanen Teuerungsrate. Im Gegenzug überarbeiten wir 
auch unsere Unterstützungsrichtlinien für die schwäche-
ren Mitbürgerinnen und Mitbürger in unserer Gemein-
schaft. Ich darf dazu in einer der nächsten Ausgaben 
berichten.

Den Spaziergängern wird es schon aufgefallen sein: 
Nördlich des Hauptgrabens beim Brunnenfeld der EVN 
Wasser, werden momentan mächtige Rohre verlegt. In 
naher Zukunft soll auch Zeiselmauer-Wolfpassing über 
diese Leitungen mit Wasser versorgt werden. Die Bauar-
beiten sind im Zeitplan, und das ist gut so. Entlang die-
ser Trasse wollen wir im Herbst von der Brücke über den 
Hauptgraben beim Tennisplatz dem Güterweg folgend, 
gemeinsam mit unseren Tulbinger Nachbarn einen neu-
en Radweg asphaltiert befestigen, der bis zum Veran-
staltungszentrum in Tulbing führt. Ein gutes Projekt zur 
Förderung des Radverkehrs in der Region.

Am 9. Oktober 2022 findet die Wahl zum Bundesprä-
sidenten statt. Wir werden in unserer Gemeinde zwei 
neue, barrierefreie Wahllokale haben. Die Wahlberech-
tigten des Sprengel I geben in Zukunft ihre Stimme im 
Gemeindesitzungssaal im Schlosshof ab, und jene des 
Sprengels II (vormals Volksschule) im Kindergarten II/Ta-
gesbetreuungseinrichtung.

Es kommt einem vor, als kommen wir aus der Krise nicht 
wirklich heraus. Pandemie, Ukrainekrieg, Teuerung, Kli-
ma, Verlustangst, drohende Re-
zession, wir spüren es: schnell 
wird es nicht besser werden. Ein 
Wandel in vielen Bereichen ist 
und wird eingeleitet. Mit vielen 
Tabus wird wohl auch gebro-
chen werden und Abhängigkei-

ten werden aufgedeckt. Die kommen-
den Jahre werden uns alle fordern und 
auch als Gesellschaft haben wir Einiges 
zu stemmen. Wichtig ist, dass wir uns 
auf das gemeinschaftliche, verbindende 
besinnen und zusammenhalten. Das ist 
es, was wirklich, wirklich zählt.

Sehr geehrte Königstettenerinnen!
Sehr geehrte Königstettener!
Liebe Jugend!

Bürgermeister

Ing. Roland Nagl

Volksbegehren im September

Lassen Sie Ihre Immobiliensorgen „meine Sorgen sein“.
Laden Sie mich zu einer Tasse Kaffee ein 

-den Kuchen bringe ich mit- 
und ich freue mich darauf, Sie persönlich kennen zu lernen.

Gemeinsamen finden wir sicher den richtigen Weg, 
damit Sie zuIhrer Wunschimmobilie kommen oder 
wie wir bestmöglich Ihre Immobilie vermarkten.

www.UmHaeuserBesser.at
Helga Grasl   0699/143 12 858            

Um
Häuser
besser

®

Um
Häuser
besser

®

Die cleveren Immobilienmakler®

Herrn Altbürgermeister Ing. Dietrich Heindl 
zum 80. Geburtstag!

Wir gratulieren
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Da E-Bikes, E-Scooter und andere diver-
seste Fahrzeuge, Kleinfahrzeuge und 
Funsportgeräte sich immer größerer 
Beliebtheit und Verbreitung erfreuen, 
sind diese naturgemäß auch immer 
mehr im öffentlichen Straßenverkehr 
anzutreffen. Vielfach wird mit ver-
schiedensten Fortbewegungsmitteln 
der Gehsteig benutzt. Doch ist das er-
laubt?

Diese Frage versuche ich Ihnen in den 
folgenden Absätzen ein bisschen zu 

erläutern. Zunächst muss man sich dazu die Bestimmung 
des § 8 Abs. 4 der Straßenverkehrsordnung (StVO) anse-
hen. Der erste Satz des Abs. 4 lautet: Die Benützung von 
Gehsteigen, Gehwegen und Schutzinseln mit Fahrzeu-
gen aller Art und die Benützung von Radfahranlagen 
mit Fahrzeugen, die keine Fahrräder sind, insbesondere 
mit Motorfahrrädern, ist verboten.

Doch was ist unter Fahrzeug zu verstehen? Der § 2 Abs. 
1 Z. 19 StVO definiert Fahrzeug wie folgt: Fahrzeug: 
ein zur Verwendung auf Straßen bestimmtes oder auf 
Straßen verwendetes Beförderungsmittel oder eine 
fahrbare Arbeitsmaschine, ausgenommen Rollstühle, 
Kinderwagen, Schubkarren und ähnliche, vorwiegend 
zur Verwendung außerhalb der Fahrbahn bestimmte 
Kleinfahrzeuge (etwa Mini- und Kleinroller ohne Sitz-
vorrichtung, mit Lenkstange, Trittbrett und mit einem 
äußeren Felgendurchmesser von höchstens 300 mm) so-
wie fahrzeugähnliches Spielzeug (etwa Kinderfahrräder 
mit einem äußeren Felgendurchmesser von höchstens 
300 mm und einer erreichbaren Fahrgeschwindigkeit 
von höchstens 5 km/h) und Wintersportgerät

Aus dieser Begriffsbestimmung ergibt sich relativ ein-
deutig, dass beispielsweise Mini-Scooter, also der klas-
sische Tretroller, Kinderfahrräder (Achtung äußerer Fel-

gendurchmesser max. 300mm!), etc. auf dem Gehsteig 
verwendet werden dürfen.

Der E-Scooter, oder Elektroroller, ist jedenfalls ein Fahr-
zeug und zwar gilt dieser bis zu einer Bauartgeschwin-
digkeit von 25 km/h und einer Leistung von maximal 
600 Watt als E-Fahrrad. Darüber hinaus gilt ein solcher 
E-Scooter als Motorfahrrad und ist auch nur mit einer 
entsprechenden Lenkberechtigung zu benutzen. Das 
bedeutet folglich, dass der E-Scooter jedenfalls nur dort 
verwendet werden darf, wo auch mit dem Fahrrad, bzw. 
mit dem Motorfahrrad gefahren werden darf. Somit 
also nicht auf dem Gehsteig.

Worauf ich an dieser Stelle noch abschließend hinwei-
sen möchte ist, dass das Befahren von Schutzwegen 
(=“Zebrastreifen“) mit Fahrzeugen in Gehrichtung der 
Fußgänger verboten ist. Ausgenommen mit Fahrrädern 
auf einer Radfahrerüberfahrt. Außerdem hier auch noch 
der Hinweis, dass die bestimmungsgemäße Ausrüstung 
von Fahrrädern und auch Verwendung dieser (z.B. Rück-
strahler, Licht bei Dunkelheit, Sturzhelm unter 12 Jahre, 
etc.), nicht nur gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern 
auch Ihrer Sicherheit und insbesondere auch der Sicher-
heit Ihrer Kinder dient.

Generell sei auch noch erwähnt, dass gegenseitige 
Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer aufeinander, 
neben der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, für 
ein gutes und vor allem sicheres Miteinander im öffent-
lichen Straßenverkehr essentiell ist. 

Das weitergehende Erläutern aller oben genannten Be-
stimmungen im Detail würde den Rahmen dieses Bei-
trages sprengen. Falls sie noch weitere Fragen zu diesen 
und anderen Themen haben, stehen Ihnen die Beamten 
der Polizeiinspektion Königstetten gerne telefonisch 
(059133 3286) und auch persönlich für Auskünfte zur 
Verfügung! 

Befahren des Gehsteiges

Stephan Heise

Stellvertreter des 

Inspektionskom-

mandant PI 

Königstetten

www.ptacek.at
ptacekinstallationen@aon.at

3433 KÖNIGSTETTEN
Kirchengasse 36

Tel. 02273 / 51 52

Schenken auch Sie Ihr Vertrauen
einem Betrieb mit langjähriger Erfahrung!

• Badrenovierung von A–Z, Reparaturen

• Kesseltausch, Optimierung Ihres Heizsystems

• Zertifizierter Wärmepumpeninstallateur

• Pellets-, Solar- u. Alternativenergieanlagen

• Organisierung sämtlicher Nebenarbeiten.
Alles aus einer Hand!

• Schnelle und kostenlose Angebotslegung

• Wir stehen für Qualität die besteht!

Installationen GmbH
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Verkehrssicherungspflicht 
für den Eigentümer oder Besitzer
Die jüngste Vergangenheit zeigt ein deutliches Bild. Stür-
me wurden heftiger und so mancher Baum in Königstet-
ten beschädigt, oder gar entwurzelt. Zum Glück ist alles 
glimpflich ausgegangen. Wer aber haftet bei Schäden an 
Sachen oder im schlimmsten Fall Personen?
Grundsätzlich haben Baumbesitzer und Eigentümer die 
Pflicht, dafür zu sorgen, dass von Bäumen keine Gefahr 
für Personen oder Sachen ausgehen können. Juristen 
sprechen von einer verschuldensunabhängigen Gefähr-
dungshaftung.

Kontrollen
Der Baumbesitzer oder Eigentümer kann sich von dieser 
Haftung dann entledigen, wenn er nachweisen kann, dass 
er seiner Sorgsamspflicht nachgekommen ist. Gemäß dem 
obersten Gerichtshof (OGH) wird die Haftung nach dem 
Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) § 1319 
auch auf Bäume ausgedehnt.

Das kann z.B. durch eine regelmäßige Kontrolle einer 
Fachfirma erfolgen. Der Baumbesitzer hat somit seine 
Sorgsamspflicht erfüllt, sofern er auch vorgeschriebene 
notwendige Maßnahmen zur Sicherung des Baums durch-
geführt hat. Das kann Entfernen von Totholz oder von ge-
fährlichen Ästen, aber auch das Fällen des ganzen Baums 
sein. Wichtig: Beweisführung durch schriftliche Bestäti-
gung der Fachfirma.

Auch Bäume sprechen eine Sprache
Der Baumeigentümer oder Besitzer sollte Veränderungen 
regelmäßig beobachten. Wipfeldürre, abgestorbene und 
herabfallende Äste, Pilzbefall, eingefaulte Schnittstellen, 
starke Neigung, gelbe oder braune Nadeln, Kleinblättrig-
keit, Stammwülste und Wurzelverletzungen sind einige 
Beispiele die zeigen, dass es mit dem Lebewesen Baum ein 
Problem geben kann. Auch das Alter eines Baumes darf 
man nicht übersehen. In so einem Fall muss der Baum-
eigentümer fachlichen Rat einholen, um seiner Sorgfalts-
pflicht nachzukommen.

Hinweise über Dritte
In der Praxis sind es oft Nachbarn, die sich durch einen 
Baum bedroht oder gefährdet fühlen. Ein mündlicher 
Hinweis auf den Umstand an den Eigentümer des Baums 
ist vorerst anzuraten. Wenn der Besitzer darauf nicht re-
agiert, sollte man das schriftlich deponieren um mögliche 
Gefahren abzuwenden und bei eventuellen Schäden ab-
gesichert zu sein. Ein solcher Hinweis ist für den Baum-
eigentümer ein Zeichen, dass man eine Handlung setzen 
muss.

Fazit

Der Baumeigentümer oder Besitzer haftet dann, wenn 
die Gefahr erkennbar gewesen ist. Reagiert er auf einen 
Hinweis Dritter oder die Sprache des Baumes nicht, dann 
wird es mit großer Wahrscheinlichkeit zur Haftung und 
zum Schadenersatz führen. 

Höhere Gewalt
Aus der Rechtsprechung lässt sich ableiten, dass höhere 
Gewalt dann anzunehmen ist, wenn ein außergewöhnli-
ches Ereignis, das nicht regelmäßig vorkommt, von außen 
einwirkt und dann ein Schaden entsteht, der selbst bei 
größter Sorgfalt nicht abgewendet werden kann. Wenn 
also bereits Schäden am Baum erkennbar sind oder ein 
Hinweis durch Dritte vorliegt ist jedenfalls zu handeln 
und den Baum prüfen zu lassen. 

Es muss nicht immer gleich die Fällung sein. Meist reichen 
kleine Pflegemaßnahmen auf Grund der fachlichen Über-
prüfung aus, um die Sicherheit zu gewährleisten und ei-
nem Baum ein langes Leben zu ermöglichen.

Haftung bei Schäden durch Bäume

Vizebürgermeister

Christian Eilenberger
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Die „junge“ Badesaison zeigt schon ers-
te Rekorde. Doch wie so oft haben auch 
Rekorde zwei Seiten. Wir freuen uns, 
dass das Wetter einen Besucherrekord 
zulässt und wir entsprechend viele Ba-
degäste begrüßen dürfen. 

Mit einer Besucherzahl von 500 Perso-
nen ist das Parkbad jedoch ausgelastet. Zum einen sind 
die Becken voll und es steigt dadurch das Verletzungs-
risiko. Zum anderen sind wir auch der Wasserhygiene 
verpflichtet, die die Badeaufsicht mit höchster Aufmerk-
samkeit analysiert. Auch ein plötzlich auftretendes Som-
mergewitter mit großen Hagelkörnern und heftigem 
Sturm, der sogar zwei Bäume im Parkbad schwer beschä-
digte bzw. entwurzelte, sind zu nennen. 

Alles ist gut vorbei gegangen, doch ist es einmal mehr zu 
betonen: Der Badeaufsicht ist Folge zu leisten! Es kann 
nicht sein, dass man der Aufforderung der Badeaufsicht, 
die in solchen Fällen gefordert ist und selbst an ihre Gren-
zen geht, sofort aus dem Becken zu gehen und Schutz in 
den Garderoben zu suchen, nicht sofort nachkommt!

Hoffen wir, dass wir den Rest der Badesaison bei sonni-
gem Badewetter in der schönen Anlage einfach genießen 
können. 

Die Friedhofsarbeiten konzentrieren sich jetzt sehr auf die 
Sträucher und die Wege. Bauliche Aktivitäten an den Grab-
stätten sind bei der Friedhofsverwaltung, also dem Gemein-
deamt anzeigepflichtig. 

Bitte beachten Sie, dass mit Juli eine neue Friedhofsordnung 
in Kraft getreten ist. Die Änderungen betreffen hauptsäch-
lich die Einfassungen. So wurde festgelegt, dass Grabplatten 
nicht direkt auf die Streifenfundamente aufgelegt werden 
dürfen. Auch die Höhe der Einfassungen wurde mit 15cm 
limitiert. Denken Sie also daran, wenn Sie bauliche Ände-
rungen vornehmen möchten, die Friedhofsordnung zu be-
rücksichtigen. 

Wenn Sie bei der Grabpflege sind, nützen Sie die Zeit und 
prüfen Sie die Standfestigkeit Ihrer Grabdenkmäler. Wenn 
Sie nicht sicher sind, lassen Sie die Prüfung von einem befug-
ten Gewerbebetrieb durchführen. Unsere Bauhofmitarbei-
ter melden fallweise bedenkliche Grabdenkmäler. 

Wenn Sie Anregungen oder Fragen haben freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme. 
Gerne hilft Ihnen unser Team am Gemeindeamt zu den Öffnungszeiten weiter. 

Für den Ausschuss Parkbad und Friedhof: Walter Grabler, Telefon: +43 650 5700 965, E-Mail: walter.grabler@aon.at

Parkbad
Badesaison mit Rekordzahlen

Friedhof

GGR
Walter Grabler



 

Königstetten hat wieder fünf weitere „Igel-Plaketten“-Besitzer:innen, die 
mit ihren naturnahen Gärten bei traumhaftem Wetter zeigten, wie schön 
und abwechslungsreich die Natur sein kann.
 
Alle angemeldeten Gärten bekamen nach Begehung und einigen Tipps 
der Landschafts- und Naturgartenplanerin DI Ilse Wrbka-Fuchsig die schö-
ne „Igel-Plakette“ von Natur im Garten. Wir durften sogar ein wunder-
schön blühendes Fleckchen der gratis ausgegebenen Königstetter Blu-
menwiese, die in einem Garten ausgesät wurde, sehen.

Der Gemeinde selbst wurde auch heuer wieder, die Plakette, die jährlich eva-
luiert wird, verliehen. Ebenfalls gelten für die Gemeinde die Kernkriterien von 
Natur im Garten – Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide, chemisch-syn-
thetische Dünger und Torf – und weitere Kriterien, die die Pflege im Detail 
unterschiedlicher Bereiche in der Gemeinde betrifft.

Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen ein Vorbild für naturnahes Gärtnern zu sein und der Natur ihren Lebensraum,  
so gut wie möglich, geben zu können.

Unsere Plaketten-Galerie finden Sie rechts nach dem Eingang zum Bauhof.

Natur im Garten-Plaketten-Reigen

v.l.n.r. Martin Eichtinger, Katrin Schützenauer, Roland Nagl, Florian Paar 
© „Natur im Garten“ / J. Ehn
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GGR
Katrin Schützenauer
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Einige Bonuspunkte-Spenden sind bereits eingetroffen. 
Vielen Dank an die Spender! Und wir freuen uns auf noch 
mehr – denn: jeder Bonuspunkt zählt, ist 0,02 Euro wert 
und wird Ende September in Bäume umgewandelt, die wir 
im Gemeindegebiet pflanzen werden.

Wie können Sie Ihre Bonuspunkte spenden?
Einfach direkt unter evn.at/baumaktion die Bonuspunkte 
übertragen (nach Anmeldung und Auswahl „Marktgemen-
de Königstetten“). Alternativ kann auch per Mail: 
info@evn.at oder in einem EVN Service Center: evn.at/
standorte gespendet werden.

Mehr Bäume für König-
stetten: Jeder Punkt zählt Energie. Wasser. Leben.

NUSOBVVV RFÜ
unsere Gemeinde
Spenden Sie jetzt Ihre EVN Bonuspunkte 
für mehr Bäume in der Gemeinde!  
Mehr auf evn.at/baumaktion

EVN_Bonuswochen_OOH_210x297_GirlBaum_RZ.indd   1EVN_Bonuswochen_OOH_210x297_GirlBaum_RZ.indd   1 21.04.2021   13:54:4121.04.2021   13:54:41

Ihr SpezIalISt für 
urnengrabStätten

Wir fertigen Urnensysteme in allen Varianten 
und Materialien maßgenau an. Urnegngräber, 

Urnengrabsteine mit Einfassungen 
und Deckplatten, Urnenstelen, Platten 
für Urnenwände, Vasen und Laternen, 

Fundamente und Inschriften. Inschriften 
werden mittels unserem Schriftenprogramm 

detailgenau geplant.

Steinmetzbetrieb Grabdesign  Haberl
Kirchenplatz 1, 3423 St. Andrä-Wördern

www.urnensysteme.at | office@urnensysteme.at
02242/33034

Silvana Kovacevic
Geschäftsführerin

Mobil +43 (0)680/325 80 35

E-Mail: office@perlenrein.at
w w w . p e r l e n r e i n . a t

Filiale NÖ:
Josef Müllnergasse 5/5
A-3433 Königstetten
Tel/Fax +43 (0)2273/204 82

Filiale Wien:
Baldiagasse 7
A-1160 Wien
Tel +43 (0)1/890 32 24
Fax +43 (0)1/890 32 24-24

VK_Perlenrein_Druck2015_Kovacevic  04.03.2015  8:02 Uhr 

Familienfeiern 
• Kinderspielplatz 
   & Spielzimmer 

 

 Hochzeiten 
 

Partys im  
Bacchuskeller 

Wohlfühloase:  
Sauna, Dampfbad, Pool,  

Fitness, & Massage 
  TAGESGÄSTE  
WILLKOMMEN!! 

Unterkirchbach 32 Tel 02242/6263 
hotel@marienhof-wien.com 

2 Seminarräume 
& Seminartechnik 
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04.09.2022
ab 13:30 Uhr

Allgemeine Hinweise: 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Kinder unter 12 Jahre nur in Begleitung eines Erwachsenen und mit Helm. Eltern haften für ihre Kinder. Bitte um Einhaltung
der STVO. Bei dieser Veranstaltung werden auch Fotos gemacht, welche für die KEM-Homepage und Facebook-Seite sowie für Artikel in Gemeindezeitungen und
Regionalmedien genutzt werden können. Mit der Teilnahme erfolgt die Einwilligung zur unentgeltlichen Veröffentlichung. Wir ersuchen um Mitteilung, wenn Sie damit
nicht einverstanden sind. Für die gesamte Veranstaltung gelten die aktuellen Covid19-Verhaltensregeln und Sicherheitsmaßnahmen.

Wir freuen uns auf Ihre/Eure Teilnahme!
Um Voranmeldung unter kem@tullnerfeld-ost.at wird gebeten. Bei schlechtem Wetter wird die Radsternfahrt verschoben.

Klima- und Energiemodellregion Tullnerfeld OST, DI Rupert Wychera, 0664 345 44 51, kem@tullnerfeld-ost.at, kem.tullnerfeld-ost.at

Radeln Sie mit und lernen Sie dabei einige der geplanten bzw. bereits realisierten Radrouten in der
Region Tullnerfeld OST kennen! Von den unten angeführten Treffpunkten fahren die Radgruppen
entlang der Radrouten durch andere KEM-Gemeinden gemeinsam zum Parkbad Königstetten.

Treffpunkte jeweils um 13:30 Uhr
St. Andrä-Wördern: Gemeindeamt
Zeiselmauer-Wolfpassing: Kirchenplatz Zeiselmauer
Muckendorf-Wipfing: Gemeindeamt
Königstetten: Parkplatz der Tennisplätze
Tulbing: Veranstaltungszentrum

Ziel: Parkbad Königstetten ca. 15:00 Uhr
Freier Eintritt für alle Teilnehmer:innen, die in zumindest 3 Gemeinden waren
Die Gemeinde Königstetten spendiert einen kleinen Snack

St. Andrä-Wördern  •  Zeiselmauer-Wolfpassing  •  Muckendorf-Wipfing •  Königstetten  •  Tulbing
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Die Natur beschenkt uns reichlich mit Früchten, die aktu-
ell fleißig geerntet und verarbeitet werden. Wer jedoch 
glaubt, dass man überall und von jedem Baum ernten 
kann, begeht nicht nur ein Kavaliersdelikt, sondern macht 
sich laut Strafgesetz und Rechtsanwalt Mag. Clemens  
Haller de facto strafbar: Die Früchte, die auf dem Baum/ 
dem Strauch hängen, gehören grundsätzlich dem/r Grund-
stückseigentümer:in auf dem der Baum steht. Die Sonder-
regelung für Früchte, die über das Grundstück überhän-
gen, besagt, dass ausschließlich der/die Eigentümer:in des 
Nachbargrundstückes diese abnehmen darf. Andernfalls 
kann mit einer Besitzstörungsklage gerechnet werden, was 
bei Passanten, die ungefragt ernten, der Fall sein könnte. 
Bei Unsicherheit ist es immer ratsam, mit dem/r Eigentü-
mer:in zu reden – diese:r wird bei einzelnen Früchten sel-
ten etwas dagegen haben oder vielleicht sogar froh sein, 
wenn es zusätzliche Abnehmer gibt.

In Deutschland hat sich regionsweise schon das „gelbe 
Band“ durchgesetzt, das signalisiert, dass Früchte ohne 
Rücksprache geerntet werden dürfen, um so auch einer 
Verschwendung und Ungeziefer bei faulen Früchten ent-
gegen zu wirken.

Machen auch Sie mit, wenn Ihnen Ihre Früchte über den 
Kopf wachsen und sie mit dem Einmachen nicht nachkom-

men. Wichtig ist aber auch, einen gegenseitigen Respekt 
und Respekt der Natur, dem Baum, dem Strauch gegen-
über zu zeigen. Wir wollen ja die darauffolgenden Jahre 
weiterhin gut ernten können.

So kann ein Miteinander funktionieren und bereichern.

Gelbe Bänder (eigene ebenfalls möglich) und weiteres In-
formationsmaterial unter: https://www.wir-fuer-bienen.at/
gelbes-band

Obsternte läuft in vollem Gange – das gelbe Band hilft, 
dass nichts verschwendet wird.

Adolf Tobias Ges.m.b.H., Eduard Klinger Straße 15, A-3423 St. Andrä-Wördern,
Tel. 02242/38100, www.landtechnik-tobias.at

www.landtechnik-tobias.at

LANDTECHNIK FACHBETRIEB
mit Verkauf und Service
Traktoren, Land- und Forstmaschinen
Fachgerechte u. kompetente Beratung  Ersatzteilbesorung
Reparaturen von Traktoren, Anhängern oder sonstigen Maschinen
§57a Gutachten (Pickerl) Prüfstelle

Unsere Partner uvm.

Forstbekleidung 
und Zubehör, uvm. von 

NEU im
Sortiment!

A-3441 Freundorf, Strassfeld 4
Telefon: +43(0)2274 7850

www.raschbacher-metalltechnik.at
office@raschbacher-metalltechnik.at
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Erneuerbare Energiegemeinschaften
Mit EEG-Experten DI Hubert Fechner, MSc., MAS

FH Technikum Wien, Technologieplattform Photovoltaik

12. Sept. 2022, 18 Uhr

Berichte über die bisherigen Stammtische unter: stammtisch.tullnerfeld-ost.at

KEM.KLAR.Tullnerfeld-OST.at

KEM & KLAR Management Tullnerfeld OST: DI Rupert Wychera 0664 345 44 51 kem@tullnerfeld-ost.at
Miriam Hülmbauer BSc 0676 847 133 210 klar@tullnerfeld-ost.at

KEM & KLAR! Stammtisch

Haus der Generationen, Muckendorf, Landstraße 8

St. Andrä-Wördern Zeiselmauer-Wolfpassing Muckendorf-Wipfing Königstetten Tulbing
KEM & KLAR! Tullnerfeld OST

• Wie gründe ich eine Erneuerbare
Energiegemeinschaft?

• Welche Rechtspersönlichkeit ist für
Energiegemeinschaften zu wählen?

• Was sind die Vor- und Nachteile von
statischem oder dynamischem
Bezugsrecht?

• Kann man auch an mehr als einer
Energiegemeinschaft teilnehmen?

• Wie erfolgen die Messung und
Bilanzierung?

• Welche finanziellen Erleichterungen sind
für Erneuerbare Energiegemeinschaften
vorgesehen?

14. Sept. 2022, 19 Uhr
Tullnerstraße 4, 3434 Tulbing

Vortrag im VAZ Tulbing

Eine Veranstaltung der KEM Tullnerfeld OST in Kooperation mit den Maktgemeinden Tulbing und Königstetten

St. Andrä-Wördern Zeiselmauer-Wolfpassing Muckendorf-Wipfing Königstetten Tulbing
KEM & KLAR! Tullnerfeld OST

• Welches Heizsystem passt zu
meinem Haus?

• Wie „gut“ muss mein Haus für
den Einsatz einer Wärmepumpe
sein?

• Welche Förderungen gibt es für
die Heizungsumstellung?

• Wie plane ich mein Projekt?

DI Rupert Wychera
Energieberatung NÖ

DI Rupert Wychera 0664 345 44 51 kem@tullnerfeld-ost.at
Miriam Hülmbauer BSc 0676 847 133 210 klar@tullnerfeld-ost.atKEM.KLAR.Tullnerfeld-OST.at

In den KEM-Gemeinden wird es in
den Wochen nach dem Vortrag
eigene Beratertage geben, an
denen die Heizungs-Umstellungs-
Beratungen durch Experten der NÖ
Energieberatung persönlich am
Gemeindeamt durchgeführt
werden. Bereits fixierte Termine
sind:

30.09.2022: Tulbing

07.10.2022: Königstetten

www.pittel.at

Porschestraße 15, 3430 Tulln
Tel.: 050 828-3700, Fax: DW-3790

tulln@pittel.at

Pittel+Brausewetter

Peters Öl-Heizung
produziert viel CO₂
und hohe Kosten.

Da kann ich helfen:
Ich bin Peters
Saubermacher .

�

Öltank-Reinigung

Kosten und 
CO₂ sparen. 
Jetzt unverbindlich
anfragen. 
+ 43 59 800 5000
saubermacher.at/ 



Am 18. Juli unternahmen wir bei herr-
lichem Wetter einen tollen Ausflug im 
Rahmen der Ferienspielaktionen nach 
Marchegg. 

21 Kinder und zahlreiche Mamas und 
Begleitpersonen genossen einen schö-
nen Ferientag. Schon bei der Ankunft 
waren wir beeindruckt von den vielen 
Storchennestern mit den reizenden 

Storchenfamilien. Beim Workshop „Im Reich der Stör-
che“ konnten die Kinder Einblick in das Leben der be-
wundernswerten Vögel bekommen. Ein Storchennest 
wurde in Originalgröße am Boden besichtigt und spie-
lerisch lernten die Kinder, wie die Störche leben und wie 
sie sich und ihre Jungen versorgen. Danach machten wir 
einen Spaziergang zur Weißstorchkolonie. Das Erlebnis 
rund um dieses Thema machte allen sehr viel Spaß. 

Nach Pausen am großen Spielplatz und dem Mittages-
sen, gab es die Führung in der NÖ Landesausstellung. Mit 
großem Interesse folgten alle den 
Erklärungen unserer Kulturführe-
rin. Besonders die ausgestellten, 
präparierten Tiere begeisterten 

die Kinder. Sogar Haifischzähne durften genauestens 
begutachtet werden. Vor der Heimfahrt wurde noch ein-
mal der Spielplatz belagert und Eis gegessen. 

Es war ein sehr schöner, erlebnisreicher Tag.
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GGR
Susanne Chladek

Ausflug nach Marchegg

Erfolg durch 
Vertrauen!

Maklerin aus Leidenschaft
Renata Schönbauer, akad. IM

Immobilienunternehmerin
Ich freue mich auf ein Kennenlernen, um auch Sie mit Leidenschaft  

und Freude bei der erfolgreichen Vermarktung zu unterstützen.

IMMOBILIEN RICHTIG VERKAUFEN
Ich berate Sie kostenlos –> 0699/11 51 92 11

3423 St. Andrä-Wördern | Greifensteiner Str. 93 
www.meinemaklerin.at | www.remax.at | rschoenbauer@remax-dci.at

SABINE ASSMANN-BIEDER

JAHRESAUSGLEICH
BUCHHALTUNG

LOHNVERRECHNUNG

Bilanzbuchhalterin
nach BibuG

Wiener Straße 32
3433 Königstetten
T: 0676 330 36 84

sab-buchhaltung@aon.at
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Bei der Festveranstaltung in Wels durfte GGR Corinna 
Staubmann für Königstetten das Originalzertifikat „fa-
milienfreundlichegemeinde“ übernehmen. 

Zum dritten Mal war es uns gelungen, aufgrund der um-
gesetzten Maßnahmen in den letzten drei Jahren, die-
se Auszeichnung zu erhalten. Ebenso erhielten wir das 
UNICEF-Zertifikat als Bestätigung der Kinderfreundlich-
keit in Königstetten. 

Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnungen und neh-
men dies zum Anlass, laufend an der Familienfreund-
lichkeit weiter zu arbeiten. Wir werden weiterhin den 
Bedarf erheben und wieder in Umsetzung bringen. Auf 
diesem Weg wird die Marktgemeinde Königstetten kon-
tinuierlich weiterentwickelt.

Familienfreundliche 
Gemeinde

Ich darf Ihnen die nächsten Kulturveranstaltungen in Kö-
nigstetten ans Herz legen. In den Monaten September und 
Oktober haben wir kulturelle Leckerbissen für Sie.  

Christine Aichberger und Alfons Noventa (STUDIOBÜHNE 
SCHÖNBRUNN) widmen ihr neuestes Theaterstück, wie 
immer mit Szenen, Liedern und Musik, dem bedeutenden 
österreichischen Nationaldichter Franz Grillparzer. 

Im Stück „Servus Kathi! Grüß 
dich Franz!“ zeigen die Pro-
tagonisten – nicht zufällig 
heißen sie Kathi und Franz - 
auf unterhaltsame Art eine 
bunte Mischung vom Leben 
und Werk des vielseitigen 
Meisters. Sie erzählen vom 
Mensch Grillparzer, zerrissen 
zwischen Beamtentum und 
Künstlerleben, von einigen 
Zeitgenossen wie Beetho-
ven und Goethe, und von 

seiner Familie, seinen Freunden und Liebschaften bis hin 
zu seiner „Ewigen Braut“ Kathi Fröhlich. 
Das Publikum wird überrascht sein über die vielen Facet-
ten Grillparzers und wie launig ein Abend über ein ernstes, 
oft auch grantiges, ja menschenscheues Genie sein kann.

Die Uraufführung findet traditionell im Stalltheater 
Königstetten statt. 

Termin:  
Sonntag, 25. September 2022, Beginn 16:00 Uhr
Karten und nähere Infos unter: 0664 3355043 oder 
per E-Mail: aichberger.noventa@gmx.at

Des Weiteren darf ich Sie noch einmal an unseren Kaba-
retttag mit Christof Spörk erinnern. In seinem Programm 
„DAHAAm“ beschäftigt sich 
Spörk mit dem „DAhaam“ 
und lässt sich erstmals vom 
passionierten Schlagzeuger 
und schlagfertigen Bassisten 
Alberto Lovison begleiten - 
der übrigens in Italien „da-
haam“ ist.   

Termin:  
Samstag, 15. Oktober 2022
Beginn: 19:30 Uhr
Ort: im Stalltheater 
 Königstetten

Genaue Infos bezüglich Karten finden Sie im letzten  
Amtsblatt bzw. GGR  Susanne Chladek 0676 354 25 29,  
susi.chladek@gmail.com, mvm@donaukultur.com 

Liebe Kulturfreunde!

GERY SEIDL wird am Donnerstag, den 20. April 
2023 im Stalltheater Königstetten seine Vorpre-
miere zum neuen Programm darbieten. Save the 
date!  

VORSCHAU 2023
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GGR
Corinna Staubmann

Zwei Tage volles Programm in der Be-
zirkshauptstadt Tulln unter dem Motto 
„nachhaltig, ökologisch, bunt“ und der 
großartigen Beteiligung Königstetter 
Vereine, Winzer und der Trommelklasse 
der Volksschule Königstetten. 

Wie immer, wo sie auftreten machen die 
Königstetter Prangerschützen lautstark auf sich aufmerk-
sam und so durften sie mit Verstärkung aus Grafenwörth 
das Bezirksfest mit Salutschüssen eröffnen.

20 Gemeinden des Bezirkes stellten sich am Samstagvor-
mittag dem freundschaftlichen Wettkampf der Gemein-
den. Königstetten errang mit dem Team BGM Ing. Roland 
Nagl, GR Ing. Ronald Gutscher und GR’in Sonja Figl nach 
einer dramatischen Aufholjagd den hervorragenden vier-
ten Platz. Herzlichen Glückwünsch an das Team.

Nachmittags hatte die Trommelklasse der Volksschule 
Königstetten ihren umjubelten Auftritt auf der großen 
Hauptbühne am Hauptplatz in Tulln.

Am Sonntag unterhielt die Blasmusik der Marktgemeinde 
Königstetten die zahlreichen Gäste beim Frühschoppen 
am neugestalteten Platz vor der Kirche in Tulln.
 
An beiden Tagen verwöhnten die Winzer Gerald Hemmel-
mayer und Josef Nagl die Gäste mit Königstetter Schman-
kerl am Nibelungenplatz.

Ein großartiges Fest bei dem noch so viele Hände aus Kö-
nigstetten beteiligt waren, wie Frau Dr. Traudl Grabherr 
die das Netzwerk Natur Tullnerfeld vorstellte, oder unsere 
Ortsbäuerinnen die viele Gäste bewirteten. 

Wir können schon stolz sein auf unsere bemerkenswerte 
Vielfalt in Königstetten!

Die Marktgemeinde Königstetten und der NÖ Zivilschutzverband freuen sich 
Sie zum 1. Blaulichtstammtisch am Freitag, den 7.10.2022 um 19 Uhr in den  
Gemeindesitzungssaal einzuladen. 

Haben Sie sich auch schon mal gefragt – WER macht WAS, wenn es passiert? 
An wen kann ich mich wenden? Wen kann ich anrufen? Wer hilft mir oder wie 
kann ich helfen? Diese Fragen haben wir uns auch gestellt und möchten sie 
gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Königstetten, Rettung und Polizei 
beantworten.

Die Blaulichtorganisationen beschreiben Ihre Aufgaben im Falle eines Black-
outs, bei Starkregenereignissen und Stürmen. Unser Bürgermeister Ing. Roland 
Nagl führt Sie durch den Abend und präsentiert Ihnen die wichtigsten Maßnah-
men im Falle einer Katastrophe.
Unter allen Besuchern werden ein Notfallradio mit LED-Lampe und 3 Bevorra-
tungspakete verlost.
Wir hoffen mit dieser Veranstaltung Ihr Interesse für Zivilschutz und Ihre eigene 
Sicherheit geweckt zu haben und freuen uns auf einen regen Austausch mit 
Ihnen. Achtung, es gelten die aktuellen Corona Bestimmungen!

100 Jahre Niederösterreich
Großes Bezirksfest in Tulln 

Blaulichtstammtisch am 7.10.2022 

 

Österreichische Post AG 
Info.Mail Entgelt bezahlt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zum 

Blaulichtstammtisch 
WER macht WAS, wenn es wirklich passiert? 

 

WANN:  Freitag, 7.10.2022  19:00 Uhr 

WO: Gemeindesitzungssaal (Schlosshof) 
 

Unter den Besuchern wird ein Solar/Kurbel‐Radio und 3 
Bevorratungspakete verlost 

 

Es gelten die aktuellen Corona Bestimmungen. 
Die Teilnahme ist KOSTENLOS! 

 
Auf Ihren Besuch freuen sich 

         

           

Ihr SIZ‐Leiter und 
Bürgermeister 
Ing. Roland Nagl 

Königstetten 



Abschließende Veranstaltung zum Zivilschutzjahr 2022 
der Marktgemeinde Königstetten.

Vortrag mit Mag.a Natalia Ölsböck
Wir alle sind verantwortlich, für das was wir tun,
aber auch für das, was wir nicht tun! (Laotse)

Zivilschutz betrifft uns alle. Es bedeutet auch sich ge-
genseitig zu unterstützen v.a. dann, wenn Menschen in 
unserer Umgebung Hilfe benötigen. In diesem  Vortrag 
wird aufgezeigt, wie jeder von uns in seinem Ermessen 
Zivilcourage anwenden kann. Dazu benötigen wir ledig-
lich Mut, Mitgefühl, Menschlichkeit.

Inhalte: 
- Weshalb es sich lohnt anderen zu helfen!
- Zivilcourage – was ist das und wie kann man es sinn-

voll umsetzen?
- Was kann man bei einem Notfall tun? 
 Wie reagiert man richtig?
- Wie helfen, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen?
- Wichtige Regeln für den Akutfall!

Machen auch Sie sich stark für den Ernstfall! 

Wir zeigen auf, wie es geht.
 
Dienstag, 18. Oktober 2022
Beginn: 19:00 Uhr
Ort: Gemeindesitzungssaal,
  Schlosshof

Achtung: 
Bei Teilnahme gelten die 
aktuellen Corona-Vorschriften!
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Zivilcourage - Gemeinsam sind wir stark!

Aktuelles

Herrn Karl Gutscher zum 85. Geburtstag

Frau Katharina und Herrn Dipl.-Ing. Georg Jochum 
zur Goldenen Hochzeit

Wir gratulieren...

Wir begrüßen

Holzmann Oliver
Josef Pouzar

Wir gedenken

Richard Bachmayer 
Horst August Baer
Gerhard Soukal



16  |  Amtsblatt Marktgemeinde
KÖNIGSTETTEN

www.koenigstetten.at

Veranstaltungskalender
  September 2022

01.09. Ferienpass: Kreativtag, BHW /
 Wir Niederösterreicherinnen, Schlosshof 14:00 Uhr
03.09. Familienfest, ÖVP, Schlosshof, 14:00 Uhr
04.09. Radsternfahrt, KEM  
07.09. Stammtisch für pflegende Angehörige,
 Gesunde Gemeinde, kl. Sitzungssaal, 17:00 Uhr
09.09. Lange Nacht der Zelte, Pfadfinder
 Pfadfinderheim, 17:00 Uhr
10.09. Lange Nacht der Zelte, Pfadfinder
 Pfadfinderheim, 17:00 Uhr
11.09. Jubelpaarmesse, Pfarre, Pfarrkirche 
11.09. Familienpicknick, Familienzentrum 
 Schloßhof, 11:00 Uhr
16.09. Spielplatzfest, Kinderfreunde
 Spielplatz Göttweiger Gasse, 15:00 Uhr
17.09. Sturmheuriger und 2. Königstetter Feuerwehr
 Party, Feuerwehr, Schlosshof/Keller, 16:00 Uhr
18.09. Bezirksmusikfest, Blasmusik, Michelhausen 
24.09. Pilzökologische Exkursion, FUER 
 Treffpunkt Tieffeldgasse 16, 14:30 Uhr
24./25.09. Jugendclubmeisterschaft Finalwochenende
 Vorrunden ab 1.8., UTCK, Tennisplatz
25.09. Studiobühne Schönbrunn „Grillparzerprojekt“
 Theaterverein, Theater Fisolenbema, 16:00 Uhr
25.09. Ehrungen, Pfarrkirche

  Oktober 2022

02.10. Erntedankfest: Pfarre, Weinbauverein, Pfadfinder
 Weinpresse, 09:15 Uhr
02.10. Prämierung der schönsten Blumen der Gemeinde  
 Verschönerungsverein, Weinpresse 
05.10. Stammtisch für pflegende Angehörige
 Gesunde Gemeinde, kl. Sitzungssaal, 17:00 Uhr
07.10. Zivilschutz III Gemeinde-Blaulicht-Stammtisch  
 Gemeinde, großer Sitzungssaal, 19:00 Uhr
07.10. Kleidersammlung, Pfarre, Pfarrheim, 16:00 Uhr 
08.10. Kleidersammlung, Pfarre, Pfarrheim, 10:00 Uhr
08.10. 16. Herbstlauf, Alpenverein, Sportplatz 
08.10. Abschluss-Mixed-Einladungstunier
 UTCK, Tennisplatz
09.10. Herbstfahrt, Alpenverein, in Planung, 09:00 Uhr
15.10. Kulturtag, Gemeinde, Stalltheater 
16.10. Oktoberdankesfest, UTCK, Tennisplatz 
18.10. Vortrag „Zivilcourage“, Gesunde Gemeinde
 großer Sitzungssaal, 19:00 Uhr
26.10. Konzert der Jugendkapelle, Blasmusik
 Musikerheim, 15:00 Uhr

3433 KÖNIGSTETTEN
Tulbinger Straße 10
Tel: 02273 - 7231
office@loeschl.at

3001 MAUERBACH
Kreuzbrunn 8
Tel: 01 - 979 13 90
www.loeschl.at

Ehrungen der 
Marktgemeinde 
Königstetten
Der Gemeinderat der Marktgemeinde 
Königstetten hat in seiner Sitzung vom 
29.03.2022 einstimmig beschlossen, 
Herrn Dr. Wolfgang Brunner die Ehren-
bürgerschaft für seine langjährige Tätig-
keit als Gemeindearzt zu verleihen. 

Herr Mag. Gerhard Stadler wird für sei-
ne langjährige Tätigkeit als Obmann der 
Blasmusik mit dem goldenen Ehrenzei-
chen ausgezeichnet. 

Für ihre langjährige Tätigkeit als Ge-
meinderäte werden Herr Manfred Hagn, 
Herr Johann Nagl, Herr Ing. Franz Nagl, 
Frau Elke Obernosterer, Herr Gerhard 
Schultz und Herr Bernhard Sischka eben-
falls mit dem goldenen Ehrenzeichen 
ausgezeichnet. 

Herr Robert Müller wird für seine lang-
jährige Tätigkeit als Obmann des Senio-
renbundes das silberne Ehrenzeichen 
überreicht. 

Die Ehrungen finden in der Pfarrkirche 
Königstetten am 25. September 2022 
nach der hl. Messe statt.


